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Leitentscheidung 2021:  
Neue Perspektiven für das Rheinische Braunkohlerevier: Kohleausstieg 
entschlossen vorantreiben, Tagebaue verkleinern, CO2 noch stärker reduzieren  

(HWS-Auszüge/Kernsätze vom 31.03.2021) 
 
Einzelne Aussagen im Vorspann: 

„Die Leitentscheidung berücksichtigt, dass es in der Region weiterhin unterschiedliche 

Interessen geben wird. 

In den abschließenden Beschluss der Landesregierung über die Leitentscheidung sind die 

Erkenntnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangen. 

Im Rheinischen Revier ist die besondere Funktion der Landwirtschaft und der für die 

Landwirtschaft nutzbaren Böden für diesen Raum bei einer zukunftsfähigen Entwicklung in den 

neuen Planungen zu berücksichtigen. 

Dabei ist ein für die Region akzeptabler Ausgleich mit der wirtschaftlichen Entwicklung im 

Rahmen des Strukturwandels, den Bedürfnissen der Menschen für Freizeit- und Erholung, den 

wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Belangen sowie dem Freiraumschutz zu 

gewährleisten und die Flächenversiegelung gering zu halten. 

Zudem kann die energetische Nutzung von Flusswasser bei Befüllung der Tagebaue Potenziale 

bieten (Laufwasserkraftwerk). 

Die Menschen in der Region haben die berechtige Erwartung, dass nach Beendigung des 

Tagebaus die rekultivierten Flächen und die sich füllenden Restseen für Freizeit- und 

insbesondere auch naturnahe Erholung genutzt werden können. Wasserwirtschaftliche und 

naturschutzrechtliche Belange sind ebenfalls in der von Tagebauen beanspruchten Region von 

großer Bedeutung. 

Im Rahmen der Entwicklung im Rheinischen Revier sind – auch in Anbetracht des Klimawandels 

- landwirtschaftliche Flächen soweit wie möglich zu erhalten bzw. wiederherzustellen und 

Versiegelungen zu vermeiden; auch um einen möglichst ausgeglichenen Wasserhaushalt in der 

abflussschwachen Region zu befördern. 

Die nach der Wiederherstellung und Rekultivierung der Tagebaue entstehenden Räume 

eröffnen völlig neue Ansatzpunkte für die Entwicklung des gesamten Reviers. Während die 

Tagebaue und die zugehörigen Betriebsflächen in der Vergangenheit Räume voneinander 

getrennt haben, können diese in Zukunft eine verbindende und inklusive Raumfunktion für eine 

innovative Folgelandschaft wahrnehmen. Sie können zum Ausgangspunkt sowohl für eine 

folgende landwirtschaftliche Nutzung als auch für eine nachhaltige Gewässer-, Landschafts- 

sowie flächenschonende, natur- und umweltverträgliche Siedlungsentwicklung im gesamten 

Revier und damit auch zu Leitprojekten der geplanten „Internationalen Bau- und 

Technologieausstellung“ werden. Gleichzeitig können sie eine Leuchtturmfunktion im noch vom 

Revierknoten „Raum“ zu entwickelnden Zukunftsbild für die Region übernehmen. 

 
2.1 Raumentwicklung für die Zukunft: Neue Chancen für die Region  

Entscheidungssatz 1: Zukunftsräume für Region und Kommunen Um die 

Tagebaufolgelandschaften zu „Räumen der Zukunft“ zu entwickeln, sollen die ehemaligen 

Tagebauflächen wieder mit dem umgebenden Raum verbunden werden und damit innovative 

wie nachhaltige Entwicklungsperspektiven eröffnen. Hieran und an das vom Revierknoten 

„Raum“ zu entwickelnde und als Fachbeitrag zu wertende Zukunftsbild für die Region 
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anknüpfend sollen die regionalen Planungsträger gemeinsam mit den Kommunen im Revier den 

planerischen Rahmen dafür schaffen. Der interkommunalen Kooperation, insbesondere in den 

Tagebauumfeldverbünden Indeland GmbH, Landfolge Garzweiler und 

Strukturentwicklungsgesellschaft Hambach, kommt in diesen Prozessen und in der späteren 

Umsetzung eine zentrale Funktion zu. Sie sollen dabei unterstützt werden.  

Die nach der Wiederherstellung und Rekultivierung der Tagebaue entstehenden Räume 

eröffnen völlig neue Ansatzpunkte für die Entwicklung des gesamten Reviers. Während die 

Tagebaue und die zugehörigen Betriebsflächen in der Vergangenheit Räume voneinander 

getrennt haben, können diese in Zukunft eine verbindende und inklusive Raumfunktion für eine 

innovative Folgelandschaft wahrnehmen. Sie können zum Ausgangspunkt sowohl für eine 

folgende landwirtschaftliche Nutzung als auch für eine nachhaltige Gewässer-, Landschafts- 

sowie flächenschonende, natur- und umweltverträgliche Siedlungsentwicklung im gesamten 

Revier und damit auch zu Leitprojekten der geplanten „Internationalen Bau- und 

Technologieausstellung“ werden. Gleichzeitig können sie eine Leuchtturmfunktion im noch vom 

Revierknoten „Raum“ zu entwickelnden Zukunftsbild für die Region übernehmen. Die 

planungsrechtliche Zuständigkeit der Regionalräte sowie der Städte und Gemeinden endet nicht 

an den Grenzen des Braunkohlenplans oder der bergrechtlichen Betriebspläne. Mit dem nun 

zeitlich festgelegten und nahenden Ende des Abbaus und der anstehenden Rekultivierung der 

Tagebaue sind Region und Kommunen vielmehr aufgerufen, ihre zukünftigen Entwicklungs- und 

Nutzungsvorstellungen zeitlich angemessen in Regionalplanung, Fach- und Bauleitplanung 

umzusetzen. Mit den entsprechenden Festlegungen in Regional- und Bauleitplanung können die 

Planungen in den noch zuzulassenden bergrechtlichen Abschlussbetriebsplänen bereits 

berücksichtigt werden, so dass bestehende regionale und kommunale Planungsvorstellungen 

realisierbar werden. Eine vorausschauende Regional- und Kommunalentwicklung kann somit 

bereits heute die räumlichen Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung der ehemaligen 

Tagebauflächen schaffen. Dabei sollte primär die Nachnutzung der Betriebsanlagen der RWE 

Power AG (v.a. Standorte der Strom- und Produkterzeugung, Infrastruktur und Tagesanlagen der 

Tagebau), die im Zuge des Kohleausstiegs nicht mehr benötigt werden, berücksichtigt und 

frühzeitig in die zukünftige Planung eingebunden werden. 

Entscheidungssatz 2: Industrie- und Energieregion der Zukunft und Mobilitätsrevier der 

Zukunft, Wiederherstellung landwirtschaftlicher Nutzflächen Das Rheinischen Revier soll von 

einer vom Kohlebergbau geprägten hin zu einer nachhaltigen Mobilitäts-, Industrie- und 

Energieregion umgebaut werden. Dazu tragen vor allem der Transformationsprozess hin zu 

einer klimaneutralen Industrie, der Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Energien und die 

Entwicklung, Erprobung und Anwendung neuer Mobilitätslösungen und in Zukunft auch die 

Wasserstofftechnologie bei. Die Nutzung sowohl vom Bergbau in Anspruch genommener als 

auch von ihm nicht mehr benötigter Flächen kann für den Ausbau der Erzeugung und die 

Speicherung, aber auch die Erprobung erneuerbarer Energien sowie für die Schaffung eines 

nachhaltigen und attraktiven Mobilitätsangebots für die Menschen einen wesentlichen Beitrag 

leisten.  

Die Verbesserung der Mobilisierung vorhandener Baulandpotenziale, die flächensparende 

Standortentwicklung und Versiegelung sollen eine weitere Schlüsselaufgabe als Ansatz für eine 

ressourcenschonende Entwicklung des Rheinischen Reviers sein. 

Im Rheinischen Revier ist die besondere Funktion der Landwirtschaft und der für die 

Landwirtschaft nutzbaren Böden für diesen Raum bei einer zukunftsfähigen Entwicklung in den 

neuen Planungen zu berücksichtigen. Daneben sollen innovative Konzepte wie zum Beispiel 

„Nachhaltiges Bauen“ mit dem Ziel klimaneutraler Kommunen bis 2030 sowie der Ertüchtigung 

des Gebäudebestandes entwickelt und deren Umsetzung im Rahmen des 

Strukturwandelprozesses forciert werden. 
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Dabei ist ein für die Region akzeptabler Ausgleich mit der wirtschaftlichen Entwicklung im 

Rahmen des Strukturwandels, den Bedürfnissen der Menschen für Freizeit- und Erholung, den 

wasserwirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Belangen sowie dem Freiraumschutz zu 

gewährleisten und die Flächenversiegelung gering zu halten. 

Auch die entsprechende Nutzung ehemaliger, aktiver und nicht mehr für den 

Braunkohlebergbau und die Braunkohlenindustrie (Kraftwerke Veredelungs- und 

Infrastrukturanlagen) benötigter Flächen kann einen Beitrag zu dem „Gigawattpakt“ und auch 

darüberhinausgehend zum Ausbau der Erneuerbaren leisten. Auf diesen Flächen können 

Photovoltaikanlagen (PV) dauerhaft oder auch zeitlich befristet (bspw. für 20 - 30 Jahre) 

vielversprechend sein, unter anderem auch auf Böschungsbermen oder – auch unter 

Berücksichtigung naturfachlicher Funktionen – auf den oberen Uferbereichen bei ansteigendem 

Seespiegel (Floating-PV). Die Errichtung und Nutzung raumbedeutsamer PV-Freiflächenanlagen 

kann dabei entsprechend dem Landesentwicklungsplan ermöglicht werden. Gebiete mit 

landwirtschaftlich rekultivierten Flächen eignen sich für Windenergieanlagen, auch um dort 

weitere Windparks vergleichbar dem Windpark Königshovener Höhe, dem Windpark an der A 

44n oder dem indeland-Windpark zu realisieren. Zudem kann die energetische Nutzung von 

Flusswasser bei Befüllung der Tagebaue Potenziale bieten (Laufwasserkraftwerk). 

Für die vorgenannten Nutzungen ist regelmäßig eine vorlaufende Bauleitplanung und unter 

Umständen auch Regionalplanung erforderlich. Die bestehenden Festlegungen der 

Braunkohlenpläne und der bergrechtlichen Betriebspläne sind dabei angemessen zu 

berücksichtigen. Bei Planung und Ausbau von erneuerbaren Energien ist zudem immer auch die 

bisherige besondere Belastung der Region durch den Abbau und die Verstromung der 

Braunkohle zu sehen. Die Menschen in der Region haben die berechtige Erwartung, dass nach 

Beendigung des Tagebaus die rekultivierten Flächen und die sich füllenden Restseen für Freizeit- 

und insbesondere auch naturnahe 14 Erholung genutzt werden können. Wasserwirtschaftliche 

und naturschutzrechtliche Belange sind ebenfalls in der von Tagebauen beanspruchten Region 

von großer Bedeutung. Bei der Planung von Flächen für erneuerbare Energien ist daher ein für 

die Region akzeptabler Ausgleich zu finden. Dies dürfte in Anbetracht der Größe der 

Restseemulden und späteren Tagebauseen allerdings auch möglich sein. 

Das Rheinische Revier soll sich zur Modellregion für Mobilitätslösungen der Zukunft entwickeln. 

Es ist wichtig, entsprechend der Chancen und Anforderungen der Region neue 

Mobilitätsangebote zu erforschen, zu entwickeln und erfahrbar zu machen.  

Im Rahmen der Entwicklung im Rheinischen Revier sind – auch in Anbetracht des Klimawandels 

- landwirtschaftliche Flächen soweit wie möglich zu erhalten bzw. wiederherzustellen und 

Versiegelungen zu vermeiden; auch um einen möglichst ausgeglichenen Wasserhaushalt in der 

abflussschwachen Region zu befördern. Dabei ist auch die besondere Funktion der 

Landwirtschaft und der für die Landwirtschaft nutzbaren Böden für diesen Raum bei einer 

zukunftsfähigen Entwicklung in den neuen Planungen angemessen zu berücksichtigen. Die 

Wiederherstellung landwirtschaftlicher Nutzflächen bzw. landwirtschaftlich nutzbarer Böden, 

wie sie im Gebiet auch vor der Abgrabung in hoher Qualität vorlagen, stellt die nachhaltige Basis 

für spätere geplante Nutzungen dar. Diese Flächen sind im Rahmen der 

Rückgabeverpflichtungen der Bergbautreibenden einer zukunftsfähigen Landwirtschaft zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Entscheidungssatz 7: Anpassung der Rekultivierung Es hat eine möglichst hochwertige und 

nachhaltige Rekultivierung der bergbaulich in Anspruch genommenen Flächen zu erfolgen.  
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Aufgrund des jahrzehntelangen Braunkohlenabbaus und des damit verbundenen Abtrags von 

Deckschichten wird 2030 ein mehrere hundert Meter tiefes und etwa 35 km² großes Restloch 

verbleiben. 

 

2.3 Wasserverhältnisse vor und nach Tagebauende: Voraussetzung für eine gute Zukunft Für 

die Gewinnung von Braunkohle erfolgt im Rheinischen Braunkohlerevier seit Jahrzehnten ein 

weit- und tiefgehender Eingriff in den Wasserhaushalt. Der Zustand der Grundwasserkörper der 

Rur-, Erft- und Venloer Scholle werden durch die Tagebausümpfung dominiert. Für den 

linksrheinischen Anteil der Kölner Scholle sind die Eingriffe weniger ausgeprägt bzw. rückläufig. 

Die Grundwasserabsenkung kann – ohne ergriffene Gegenmaßnahmen – 

grundwasserabhängige Landökosysteme und Fließgewässer sowie Trink- und 

Brauchwassernutzung des Grundwassers beeinträchtigen. Zahlreiche Oberflächengewässer in 

der Region sind zudem in Folge des fehlenden Grundwasseranschlusses oder durch Kraftwerks- 

und Sümpfungswassereinleitungen erheblich beeinträchtigt. Bedeutsame Feuchtgebiete sind 

von einem sensibel gesteuerten Prozess wasserwirtschaftlicher Gegenmaßnahmen abhängig. 

Auch sind einige Fließgewässer von der Zugabe von sog. „Ökowasser“ abhängig.  

Nach Ende der Abbautätigkeit werden die Sümpfungen sukzessive heruntergefahren und 

innerhalb von Jahrzehnten werden sich wieder selbsttragende, weitgehend natürliche und 

langfristig stabile Grundwasserverhältnisse einstellen. Die Gewässer und die 

grundwasserabhängigen Landökosysteme werden erst gegen Ende dieses Prozesses wieder 

Grundwasseranschluss erhalten und sind bis dahin auf die Beibehaltung der 

wasserwirtschaftlichen Stützungsmaßnahmen angewiesen. Der Prozess der Wiederauffüllung 

der Grundwasserkörper wird durch die Herstellung von Tagebaurestseen mit aktiver Flutung 

unterstützt und beschleunigt. Durch das vorgezogene Ende des Bergbaus stellen sich die damit 

verbundenen wasserwirtschaftlichen Herausforderungen nicht nur früher, sondern es bedarf 

einer grundlegenden Überprüfung und Überwachung der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen.  

 

Entscheidungssatz 9: Anforderungen an Tagebaurestseen Die Befüllung der Restseen soll auf 

einen Zeitraum von möglichst 40 Jahren nach Ende der Braunkohleförderung im Tagebau 

ausgerichtet werden. 

Nur ein überschaubarer Zeitraum für die Wiedernutzbarmachung kann Kommunen und 

Menschen an den Tagebauen eine akzeptable Perspektive für die künftige Seenutzung bieten. 

Grundlagen der Braunkohlenplanung war daher bislang die Ausrichtung auf einen 40-Jahres-

Zeitraum (Garzweiler II nach einem Tagebauende in 2045 mit einem Seezielspiegel bis 2085). 

Dieser kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn für die Seebefüllung zusätzlich zum Anstieg 

des Grundwassers ausreichend Fremdwasser zur Verfügung steht. Denn eine Befüllung der 

Tagebaurestseen allein aus ansteigendem Grundwasser würde viele Jahrzehnte bis 

Jahrhunderte in Anspruch nehmen. Auch käme dies wegen des Erhalts der Standsicherheit der 

Böschungen nicht in Frage, da stets ein hydraulisches Gefälle aus dem Wasserkörper im Restsee 

in den umgebenden Gebirgskörper gesichert sein muss. Der Verzicht auf eine aktive 

Seebefüllung würde somit auch das Erfordernis einer deutlich längerfristigen nachlaufenden 

Sümpfung des Tagebauumfeldes zur Sicherung der Seeböschungen mit den entsprechenden 

Folgen implizieren. Für die Tagebaue Hambach und Garzweiler kommt folglich weiterhin 

mengenmäßig nur die Befüllung mit Wasser aus dem Rhein in Frage und für den Restsee Inden 

die Befüllung aus der Rur.  

Der Nachweis der grundsätzlichen Machbarkeit der Restseefüllung mit Rheinwasser für 

Garzweiler II und Hambach wurde unter anderem im Rahmen der Aufstellung des 

Braunkohlenplans Garzweiler II und bei Zulassung des 3. Rahmenbetriebsplans für den Tagebau 
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Hambach geführt. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW als 

Koordinator der „Arbeitsgruppe Restsee“ des „Monitorings Garzweiler II“ hat zusammen mit 

dem Erftverband die zum Klimawandel und den zu erwartenden Veränderungen am Rhein 

vorliegenden Untersuchungen in den Jahren 2007 und 2016 ausgewertet. Die Arbeitsgruppe 

kam in der Untersuchung zu dem Ergebnis, dass auch unter Berücksichtigung aktueller 

Klimaprognosen (v.a. Abschmelzen der Gletscher im Oberlauf Einzugsgebiet) und damals 

bekannter Randbedingungen die Wasserentnahme aus dem Rhein zur Befüllung der 

Tagebauseen sowie zur Versorgung der Feuchtgebiete an Niers und Schwalm sichergestellt ist. 

Die Auswirkungen der Trockenheit der vergangenen Jahre und des Klimawandels auf die 

Rheinwasserführung wird mit Blick auf die avisierten Befüllungszeiträume in den 

Braunkohlenplanänderungsverfahren unter Berücksichtigung der Anforderungen der 

Binnenschifffahrt sowie auf die konkurrierenden Nutzungsansprüche erneut zu untersuchen 

sein. 

Für die Gestaltung des Restsees Garzweiler II gelten die Entscheidungssätze der 

Leitentscheidung 2016, sofern sie durch diese Leitentscheidung nicht im Detail ergänzt werden, 

fort. Durch das feststehende frühere Tagebauende erfolgen keine wesentlichen Änderungen. 

Der Restsee Hambach muss nach Abschluss des Braunkohleabbaus ebenfalls in dem 

verbleibenden Restloch angelegt werden. Sein Volumen wird durch das bergbaubedingte 

Massendefizit bestimmt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand dürfte dabei eine Restseefläche 

von mehr als 35 km² entstehen. In Bezug auf Fläche, Tiefe und Volumen wird er größere 

Ausmaße als die Restseen in Garzweiler oder Inden haben. Mit seiner Befüllung wird deutlich 

früher als bisher geplant zu beginnen sein. Es sind daher die notwendigen Voraussetzungen für 

einen vielfältig nutzbaren und hochwertigen See in Hambach zu schaffen. Dazu werden die 

Anforderungen der Leitentscheidung 2016 auch auf die Neugestaltung des Restsees Hambach 

übertragen. Somit gelten folgende wasserwirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen: - 

Der Restsee hat in möglichst großem Umfang an unverritztes Gebirge zu grenzen, um zu Gunsten 

der Wasserqualität den Zufluss von Kippenwasser in den Restsee soweit wie möglich zu 

minimieren. - Um eine chemisch stabile Schichtung des Restsees zu unterstützen, soll der 

Restsee eine möglichst kompakte Form und eine möglichst große Tiefe aufweisen.  

- Der Restsee soll mit Rheinwasser befüllt werden, um die Füllzeit für See und 

Grundwasserkörper zu verkürzen.  

- Das zu planende endgültige Niveau des Wasserstands im Restsee ist unter Berücksichtigung 

des Gefälles, das für den oberirdischen Abfluss zur Erft nötig ist, zu planen. Im Hinblick auf 

möglichst verträgliche Grundwasserflurabstände für die bestehende Besiedlung im Umfeld und 

westlich der Erft sind Optimierungsmöglichkeiten zu prüfen. 

 - Der spätere Abfluss des Restsees in die Erft muss dauerhaft gesichert werden. Dies kann auch 

Gegenstand eines sachlichen (Braunkohlen-)Teilplans in den 2020er Jahren werden.  

Neben den wasserwirtschaftlichen, chemischen und ökologischen Anforderungen sollen zudem 

möglichst frühzeitig Zwischennutzungen an und auf den Restseen möglich sein.  

Entscheidungssatz 10: Nutzung von Rheinwasser für die Restseebefüllung von Garzweiler und 

Hambach Die Befüllung des Restsees Hambach und die Auffüllung des Grundwasserleiters ist 

wie in Garzweiler durch die Zuführung von Rheinwasser zu beschleunigen und zu unterstützen. 

Dazu ist Rheinwasser mit Transportleitungen zu den Tagebauen heranzuführen, um einen 

Befüllungszeitraum von 40 Jahren zu ermöglichen. Es muss sichergestellt werden, dass die 

Restseen mit Rheinwasser auch parallel und ausreichend befüllt werden können. Es muss auch 

Vorsorge getroffen werden, dass Niedrigwasserereignisse im Rhein keine dauerhaft negativen 

Auswirkungen auf die Restseebefüllung haben. Das zur Befüllung herangeführte Rheinwasser 

muss eine verwendungsgerechte Qualität aufweisen und ist dazu ggf. aufzubereiten. Die 
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Rheinwasserqualität ist zu überwachen. Die Einleitung von Fremdwasser gewährleistet eine 

schnellere Befüllung der Restseen (ggü. ansteigendem Grundwasser), trägt aber auch zur 

Standsicherheit der Seeböschungen für die Zeit der Befüllungsphase bei, da dem See ansonsten 

– ohne Fortführung von Sümpfungsmaßnahmen – Grundwasser über diese zuströmen würde 

(siehe auch Erläuterungen zu Entscheidungssatz 9). Die dazu aus dem Rhein verfügbaren 

Wassermengen werden durch seine natürlich schwankende Wasserführung (von Niedrig- bis zu 

Hochwasser) und die zulässigen Auswirkungen der Wasserentnahme auf die Rheinschifffahrt 

(Absenkung des Wasserstandes) bestimmt. Auch die technische Ausführung einer 

Transportleitung und des Entnahmebauwerkes, insbesondere die Dimensionierung (Anzahl der 

Rohre und Leitungsdurchmesser), spielen eine wichtige Rolle. Alle Faktoren können die 

möglichen Entnahmemengen beeinflussen bzw. limitieren. Es muss daher insbesondere ein 

angemessener Ausgleich zwischen der Befüllungsdauer der Restseen und der zulässigen 

maximalen Absenkung des Rheinwasserspiegels gefunden werden. Eine 

Rheinwassertransportleitung wird so dimensioniert sein müssen, dass geringere 

Wasserentnahmen bei Niedrigwasserereignissen bei erheblich höheren Rheinpegeln 

ausgeglichen werden können. Da der Rheinwasserspiegel durch Entnahmen insgesamt nur 

begrenzt abgesenkt werden darf, wird die Landesregierung diesbezüglich Gespräche mit der 

Bundesschifffahrtsverwaltung und der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt führen. Vor 

dem Hintergrund der durch den vorgezogenen Kohleausstieg entstandenen und mit dem 

Strukturwandel verbundenen besonderen Herausforderung für das Rheinische Revier wird auch 

der Bund dazu beitragen müssen, dass das ambitionierte Ziel einer Restsee-Befüllung möglichst 

innerhalb von 40 Jahren durch höhere Rheinwasserentnahmen erreicht werden kann. 

 

Durch die am 17. Juni 2020 landesplanerisch genehmigte Rheinwassertransportleitung für 

Garzweiler II wurden bereits die raumordnerischen Voraussetzungen dafür geschaffen, um das 

dort in den 2030er Jahren abnehmende Sümpfungswasserdargebot ausgleichen und die später 

erforderlichen Wassermengen für eine zeitlich angemessene Restseebefüllung heranführen zu 

können. Auch eine zeitlich angemessene und beschleunigte Befüllung des Tagebaurestsees 

Hambach sowie die Wiederanreicherung der Grundwasserleiter der Erftscholle werden nur 

durch die Heranführung von Fremdwasser möglich sein. Da die Befüllung des Restsees 29 

Hambach bereits unmittelbar nach 2030 beginnen muss, sind die erforderlichen Planungen 

prioritär. Eine Mitbenutzung der landesplanerisch bereits genehmigten Trasse für die 

Rheinwassertransportleitung zum Tagebau Garzweiler II kann als zu prüfende Alternative für 

eine Verfahrensbeschleunigung in Frage kommen. Aufgrund der hier früher beginnenden 

Befüllungsphase soll es später aber zu keiner Benachteiligung der Befüllung des Tagebaurestsees 

Garzweiler II kommen. Die Bedeutung von Fremdwasser aus dem Rhein für die Restseen und 

der Verwendungsvorrang als Öko-, Ausgleichs- und Ersatzwasser wird gegenüber gehobenem 

Sümpfungswasser zunehmen. Nach Einstellung der Tagebausümpfung wird letztendlich kein 

Wasser mehr für die genannten Zwecke zur Verfügung stehen. Das Wassermonitoring im 

Rheinischen Braunkohlenrevier wird daher um eine Überwachung der Qualität und der 

Verteilung des Rheinwassers zu ergänzen sein. Vom Bergbautreibenden müssen Maßnahmen 

geplant und abgesichert werden, damit das Rheinwasser qualitativ und verwendungsgerecht 

aufbereitet wird und die Wasserqualität in den Tagebauseen den Anforderungen an den guten 

chemischen Zustand sowie den allgemeinen physikalisch-chemischen Parametern (ACP) für ein 

gutes ökologisches Potential entsprechen. Die rechtlichen Anforderungen an Einleitungen sind 

zu beachten und behördlich zu überwachen. Die Verwendung von Rheinwasser für den Restsee 

und die Überleitung in die Erft, Niers und Schwalm sowie die Verwendung als „Ersatz-, 

Ausgleichs- und Ökowasser“ soll im Rahmen eines Monitorings überwacht werden. Das 
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Monitoring der Tagebaue wird daher um eine Überwachung der Qualität und der Verteilung des 

Rur- und Rheinwassers zu ergänzen sein. 

Entscheidungssatz 11: Sichere Bereitstellung von Trink-, Öko-, Ausgleichs- und Ersatzwasser 

Die ausreichende, qualitativ hochwertige Bereitstellung von Trink-, Öko-, Ausgleichsund 

Ersatzwasser ist weiterhin zu sichern. Die Trinkwasserversorgung hat dabei Vorrang vor allen 

anderen Nutzern und Belangen. Darüber hinaus hat die Bereitstellung von Öko-, Ausgleichs- und 

Ersatzwasser und insbesondere die Versorgung der erhaltenswerten Feuchtgebiete und zu 

stützenden Oberflächengewässer Vorrang vor der Restseebefüllung. Auch die 

ausgleichpflichtige Bewässerung der Landwirtschaft muss gesichert sein.  

Es soll sichergestellt werden, dass auch bei anhaltenden Niedrigwasserereignissen des Rheins 

die Feuchtgebiete und gestützten Oberflächengewässer mit ausreichenden Wassermengen 

versorgt werden. 

Für den Einflussbereich des Tagebaus Hambach ist zur Gewährleistung und zur Sicherstellung 

der zukünftigen Wasserversorgung frühzeitig ein ausreichend hohes Schutzniveau für das dann 

erweiterte Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Dirmerzheim (Erftstadt) festzulegen 

bzw. festzusetzen. 

Grundsätzlich werden sich in den heute durch Sümpfungen betroffenen Bereichen (Rur-, Erft- 

und Venloer sowie untergeordnet der linksrheinische Anteil der Kölner Scholle) nach dem Ende 

des Braunkohlenbergbaus wieder vorbergbauliche Grundwasserstände einstellen. Dabei 

handelt es sich jedoch um einen viele Jahrzehnte andauernden Prozess. Dieser soll durch die 

Heranführung von Rhein- und Rurwasser beschleunigt werden. Bis dieser Zustand erreicht ist, 

werden die Wasserbedarfe von Bevölkerung, Natur, Industrie und Landwirtschaft weiterhin 

über Ausgleichsmaßnahmen – vor allem durch eine fortgesetzte Bereitstellung von Öko-, 

Ausgleichs- und Ersatzwasser – sichergestellt werden müssen. Im Einflussbereich des Tagebaus 

Garzweiler II bzw. der Venloer Scholle (Nordrevier) könnte es dabei zu einem Zielkonflikt 

zwischen der Bereitstellung von Ökowasser zum Erhalt der Feuchtgebiete, insbesondere im 

Schwalm-Nette-Gebiet sowie zur Stützung von Oberflächengewässer, der Befüllung des 

Restsees Garzweiler II und der Bereitstellung von Ersatz- und Ausgleichswasser kommen. Dabei 

hat die Bereitstellung von Öko-, Ausgleichs- und Ersatzwasser Vorrang vor der Restseebefüllung. 

Die Trinkwasserversorgung hat Vorrang vor allen anderen Nutzern und Belangen. Die 

Beeinträchtigung der Grundwasserqualität durch den Abstrom hoch mineralisierten 

Grundwassers aus den Kippen des Tagebaus Hambach und der Alttagebaue und deren 

Auswirkungen auf die Wasserwerke zwischen Bedburg und Kerpen ist weiter zu minimieren.  

Mit dem Anstieg des Grundwassers können Altlasten und Deponien, die bisher oberhalb des 

Grundwassers liegen, zukünftig Grundwasserkontakt haben. Zur Sicherstellung der 

Grundwasserqualität müssen diese zeitnah identifiziert, einer Gefährdungsabschätzung 

unterzogen und bezüglich ggf. erforderlicher Sanierungsmaßnahmen priorisiert werden.“ 
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